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Diese Ausgabe erscheint auch online

Fasnet 2021 - 
virtuelle Ortsgewaltsübernahme am Fasnetsonntag

Narren übernehmen Ortsgewalt und starten virtuell im 
Homeoffice in die Fasnet 2021
Bereits am Fasnetsonntag morgen erreichte den Narrenmeister Da-
niel Rühle eine Überraschung: Amtsbotin Ingrid Mora machte sich 
auf den Weg zu ihm, um ihm den Rathausschlüssel zu überbringen.

Und dazu hatte die fl eißige Amtsbotin noch eine virtuelle Nachricht 
der Noch-Rathauschefi n Carmen Merz dabei. Hier informierte sie 
den Narrenmeister darüber, dass er in diesem Jahr eine ruhige 
Fasnet hätte und sie somit in ihren wohlverdienten Wellnessurlaub 
nach Schömberg aufbrechen könne. Sie hatte ihm bereits im Rat-
haus für sein Homeoffi ce am heutigen Nachmittag alles vorbereitet, 
da habe er genug zu tun.

Der Narrenmeister schaute sich mit seiner Frau die 
Videobotschaft der Bürgermeisterin auf dem Tablet an 
und grüßte mit einem virtuellen Hu Hu Hu zurück.

Da nun alles bereit war für 
das Homeoffi ce-Programm des 
Narrenmeisters, brach Carmen 
Merz auf in die wohlverdienten 
Wellness-Tage in Schömberg.

Mit einem herzlichen HU HU HU 
verabschiedet sich die Rathau-
schefi n (über die Fasnet a. D.).

Die Videobotschaft von Bürgermeisterin Carmen Merz in Bildern:
Bürgermeisterin Carmen Merz - hier noch im Chefsessel des Rathauses - hatte alles 
vorbereitet und informierte den Narrenmeister Daniel Rühle, was er zu tun hatte.

Bilder/Video: 
Anja Schaber

Foto: pixelliebe/iStock/Getty Images Plus
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Bereitschaftsdienste der Ärzte

Praxisbereich Rottweil
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Ärztlicher Wochenend- und Nachtnotdienst:
Über die Rufnummer 116117 ist die Leitstelle für die Ver-
mittlung zum jeweiligen örtlichen ärztlichen Notdienst an 
Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt, 
von Montag bis Donnerstag von 18 - 22 Uhr und freitags 
von 16 - 22 Uhr. Wir weisen darauf hin, dass akut lebens-
bedrohliche Notfälle auch weiterhin vom Rettungsdienst 
(Rufnummer 112) versorgt werden.
Notfallpraxis Rottweil an der Helios Klinik, Krankenhausstr. 30
An Wochenenden und Feiertagen können akut erkrankte 
Patienten ohne vorherige Anmeldung direkt in die Notfall-
praxis der niedergelassenen Ärzte kommen: 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 13 Uhr 
und 15 bis 19 Uhr.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, insbeson-
dere für Hausbesuche und ausschließlich telefonische Be-
ratungen – auch außerhalb der Öffnungszeiten - über die 
zentrale Rufnummer 116117 zu erreichen. 
In lebensbedrohlichen Situationen ist der Rettungsdienst/
Notarzt unter der Notrufnummer 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst:
Telefon-Nummer 01803 22255515
Augenärztlicher Notdienst:
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 0180 6077212
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 0180 6074611
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen:
Samstag, Sonntag, Feiertag von 9 bis 21 Uhr (ohne Voran-
meldung), Montag bis Donnerstag von 19 - 21 Uhr (ohne 
Voranmeldung), Freitag von 18 - 21 Uhr (ohne Voranmeldung)

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, 
1. OG. Hauptgebäude: Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 
bis 20 Uhr (ohne Voranmeldung), Telefon: 0180 6077211

Apothekenbereitschaft

Samstag, 20. Februar
Apotheke Frittlingen
Hauptstr. 77, Frittlingen
Sonntag, 21. Februar
Dr. Sailers Römer-Apotheke
Königstr. 35, Rottweil

Pflegedienste

Bereitschaftsdienst: Sozialstation St. Martin,
Dunningen, Tel. 07403 92904-10
Diak. Förd. Gem. Nachbarschaftshilfe, Zimmern,
Tel. 0741 34885589

Wichtige Rufnummern:

Allgemeiner Notruf  110
Feuerwehr  112
Deutsches Rotes Kreuz - Notruf  112
Rathaus Zimmern  0741 9291-0
Feuerwehrgerätehaus Zimmern  0741 347301
THW  0741 347266
Bauhof Zimmern  0741 347126
Bauhof Telefax  0741 3489657
Forstinspektor Felix Schäfer  07427 947750
Kläranlage Horgen  0741 93233
Kath. Pfarramt Zimmern  0741 31568
Pfarrer Josef Kreidler  0741 3485021
Gemeindereferent M. Leibrecht  0741 3485233/34382 pr.
Evang. Pfarramt Flözlingen-Zimmern  07403 91044
Kath. Pfarramt Horgen - Pfarrhaus  0741 32207
Kath. Pfarramt Stetten - siehe Zimmern  0741 31568
Telefonseelsorge   Anruf kostenlos 0800 1110111
Frauennotruf  0741 41314
Beratungsstelle Altenhilfe Region Rottweil  0170 7940616
Kriminalpoliz. Beratungsstelle  0741 477301

Öffnungszeiten des Rathauses 9291-0

Montag  8.30 - 11.30 und 14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag   8.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch  8.30 - 11.30 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 11.30 Uhr
Freitag  8.30 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen

Horgen, Ingrid Rottler Tel. 0741 9291 46
Montag  16.00 - 19.00 Uhr
Flözlingen, Ingrid Rottler  Tel. 0741 9291 51
Mittwoch  16.00 - 19.00 Uhr
Stetten, Ingrid Rottler Tel. 0741 9291 56
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsvorsteher

Horgen, Ortsvorsteher Matthias Sigrist individuell nach 
telefonischer Vereinbarung 0176 21145581

Flözlingen, Ortsvorsteher Manfred Haas individuell nach 
telefonischer Vereinbarung 0170 3216185

Stetten, Ortsvorsteher Andreas Bihl
donnerstags  18.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind auch außerhalb der 
üblichen Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.
Terminvereinbarung Tel. 0741 9291-12.

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

So erreichen Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Gemeindeverwaltung:
Telefonzentrale  0741 9291-0
Telefax  0741 9291-34
E-Mail  info@zimmern-or.de
E-Mail Bauhof Zimmern  Bauhof@zimmern-or.de
Internet-Adresse:  www.zimmern-or.de
Bürgermeisterin Carmen Merz  über Sekretariat
Sekretariat - Lena Fischer  9291-12
Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit - Anja Schaber 9291-16
Wirtschaftsförderung - Heiko Gutekunst 9291-27

Haupt-/Ordnungsamt
Amtsleiter - Johannes Klingler  9291-15
Sekretariat - Nicole Penz  9291-21
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - 
Elke Schmitt 9291-32
Bürgerbüro - Virginia Gothe 9291-22
Bürgerbüro - Nadine Volkwein  9291-23
Standesamt, Renten, Friedhof - Erika King  9291-25
Kindergarten, Schulen - Georg Fischer 9291-24
Leitung Soziale Arbeit und 
Personal - Rebecca Jauch 9291-33
Kämmerei/Liegenschaften
Amtsleitung - Martin Weiss 9291-14
Sekretariat - Andrea Barth  9291-36
Gemeindekasse - Heinz Schlenker  9291-19
Steuern, Gebühren, Mieten, Pachten - 
Oliver Scheer  9291-18
Grundbuchstelle, Liegenschaften - 
Walter Schmidt  9291-26
Rechnungsbearbeitung - Vera Krause  9291-35
Buchhaltung - Birgit Teufel  9291-20

Bauamt
Amtsleiter - Georg Kunz  9291-13
Sekretariat - Isabelle Picker 9291-29
Bauanträge - Gitta Unterreiner 9291-17
Bauhofleitung  - Simone Mader  mobil: 0170 3134024
 - Kay Bihler  mobil: 0172 7252955
Hausmeister    - Johannes Kappes mobil: 0162 2431008 
       - Werner Stern mobil: 0160 99189322
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Gemeinsame
Bekanntmachungen

Invest BW - Förderprogramm 
für Unternehmen 
aller Branchen

Die weltweit dynamische Ausbreitung des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) hat die Wirtschaft in Deutschland und Ba-
den-Württemberg sehr schwer getroffen. In vielen Bran-
chen und Sektoren befi nden sich die Unternehmen in 
einer bedrohlichen Ausnahmesituation.
Durch diese Krisensituation sind viele mittelständische 
Unternehmen nicht in der Lage, ihre Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten weiter fortzuführen oder neue Ak-
tivitäten anzustoßen. Auch notwendige Investitionen in 
neue Anlagen, Maschinen oder Produktionsprozesse müs-
sen verschoben werden oder können gar nicht mehr 
geleistet werden.
Doch gerade in der heutigen Zeit der technologischen 
Transformation der Produktion, der entstehenden neuen 
Mobilitätskonzepte und der allumfassenden Digitalisierung 
aller Lebensbereiche ist eine Investition in zukunftsorien-
tierte Themenfelder für die Entwicklung von neuen Tech-
nologien und deren Dienstleistungen von zentraler Bedeu-
tung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes.
Die beiden Förderlinien des Invest BW des Ministeriums 

für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sollen die Unter-
nehmen dabei unterstützen, ihre Innovationskraft zu erhal-
ten, indem neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
angestoßen werden. Zudem soll die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage im Land gestärkt werden, indem die Unter-
nehmen bei ihren Investitionsanstrengungen, hin zu einer 
effi zienteren und zukunftsorientierten Wirtschaft unterstützt 
werden. Die zwei Förderlinien im Überblick:

Invest BW für Innovations-
vorhaben
Ziel ist es, Innovations- 
und Forschungsprojek-
te von Unternehmen in 
Baden-Württemberg anzu-
stoßen. Gefördert werden 
Vorhaben einzelner Unter-
nehmen und Verbundvor-
haben von Unternehmen 
oder mit Forschungs-
einrichtungen mit einem 
Fördervolumen bis maximal 
5 Millionen Euro.

Invest BW für Zukunftsin-
vestitionen
Das Förderprogramm 
richtet sich an alle Unter-
nehmen in Baden-Würt-
temberg. Gefördert werden 
Errichtungs- und Erwei-
terungsinvestitionen oder 
Investitionen in die Trans-
formation oder Diversifi zie-
rung einer Betriebsstätte. 
Der maximale Zuschuss 
beträgt 1 Million Euro.

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf der Homepage 
https://invest-bw.de.
Hier können Sie sich auch zum kostenlosen Webinar am 
26.02.2021 um 10:00 Uhr anmelden.

Danach startete der Narrenmeister Daniel Rühle mit Unterstützung vor Ort von Amtsboten Pasi (Pascal Teufel) in die 
virtuelle Homeoffi ce-Sitzung mit einer Bürgersprechstunde.
Virtuell mit dabei waren natürlich alle Narrenräte - ebenfalls alle im Homeoffi ce.

Bild: Stefanie Siegmeier/ Schwarzwälder Bote

Eine launige Sitzung folgte - schade, dass die Narrenräte nicht das Lachen und den Applaus der vielen Zuschauer (es 
waren ca. 150 Haushalte zugeschaltet) hören und sehen konnten. Obwohl alle coronakonform zu Hause, blieb kaum 
ein Auge sowie kaum eine Kehle trocken.
Die Bürgersprechstunde fand mit dem einhelligen Tenor statt: Alle waren voll des Lobes über die sehr gelungene 
virtuelle Ortsgewaltsübernahme.
Wir danken euch für diesen schönen und unterhaltsamen Sonntag mittag - und freuen uns auf die Fasnet 2022!
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Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil sucht 
zum 01.04.2021 eine/n zuverlässige/n und 

verantwortungsbewusste/n

Grünanlagenpfleger/in (w/m/d) 

Gärtner/in (w/m/d)

Das Aufgabengebiet umfasst neben der Pflege der 
gemeindlichen Grünanlagen, Instandhaltung der 
Pflanzflächen und Beete, Neubepflanzungen, Schnei-
den von Hecken und Sträuchern sowie Baumpflege 
und die Mithilfe im Winterdienst. Der Umgang mit 
berufsüblichen Werkzeugen wird vorausgesetzt.

Gärtnerische Fähigkeiten wären wünschenswert. Die 
Stelle ist in Voll- oder Teilzeit zu besetzen.

Wir suchen engagierte, teamfähige und freundliche 
Mitarbeiter/innen, die flexibel eingesetzt werden kön-
nen. Die Fahrerlaubnis der Klassen B / BE / C1 / CE 
ist wünschenswert.

Die unbefristete Anstellung erfolgt nach den tarifli-
chen Bestimmungen des TVöD.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis 
07. März 2021 an Gemeindeverwaltung Zimmern ob 
Rottweil, Personalamt, Rathausstraße 2, 78658 Zim-
mern ob Rottweil oder per E-Mail (als PDF) an be-
werbungen@zimmern-or.de.

Weitere Informationen erhalten Sie durch die Bauhof-
leiterin Frau Mader unter Telefon-Nr. 0170/3134024 
oder Frau Jauch unter Telefon-Nr. 0741/9291-33.

Gemeinde Zimmern ob ROTTWEIL
Landkreis Rottweil

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat zum kommen-
den Schuljahr (01.09.2021) 

FSJ-Stellen (m/w/d)
für die Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R. und 
die Grundschule Stetten zu besetzen.

Ihr Profil:
•	 Sie sind zwischen 18-26 Jahren
•	 haben Freude am Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen
•	 sprühen vor Kreativität
•	 sind neugierig und flexibel
•	 bringen die Bereitschaft mit, sich engagiert in das 

Team einzubringen
Wir bieten:
•	 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem span-

nenden Umfeld
•	 Wir geben Ihnen Freiraum sich einzubringen und 

Ideen umzusetzen.
•	 FSJ-Taschengeld
•	 FSJ-Seminare (Fahrgeldzuschuss)
•	 39 Stunden/Woche

Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, senden 
Sie bitte Ihre Bewerbung an die Gemeindeverwaltung 
Zimmern o.R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o.R. vor-
zugsweise per E-Mail bewerbungen@zimmern-or.de (als 
PDF).
Weitere Informationen erhalten Sie durch Herrn Haupt-
amtsleiter Klingler unter der Telefonnummer 0741 / 
9291-12 und Frau Jauch unter der Telefonnummer 
0741 / 9291-33

Altersjubilare

Wir gratulieren 
Am 20. Februar
Frau Ulrike Banzhaf  zum 70. Geburtstag
Herr Andrei Maier   zum 70. Geburtstag

Am 21. Februar
Frau Gisela Köstner  zum 85. Geburtstag

Amtliche
Bekanntmachungen

Bericht über die Beschlussfassung im digitalen 
Umlaufverfahren des Gemeinderates der  
Gemeinde Zimmern o.R. vom 08.02.2021
Über folgende Bauangelegenheiten wurde im digitalen 
Umlaufverfahren Beschluss gefasst:

1.1   Ausbau Dachgeschoss mit Gauben, Zimmern o. 
R., Schwarzwaldstraße 25, Flst. 1657/3

Die bauplanungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens 
richtet sich nach dem Bebauungsplan „Waagrain Teil IV, 
1. Änderung“. Es sind Befreiungen erforderlich.
Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich bei acht Ge-
genstimmen für das Vorhaben aus.
1.2   Dachausbau mit Errichtung von 2 Gauben und 

Neubau eines Carports, Zimmern o.R., Lupfenstra-
ße 9, Flst. 1628/6

Die bauplanungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Impressum 

Herausgeber:  
Gemeinde Zimmern o.R.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
78628 Rottweil,  
Durschstraße 70,  
Telefon 0741 5340-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und mitteilungen: 
Bürgermeisterin Carmen Merz, 
78658 Zimmern ob Rottweil, Rathaus-
straße 2, oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

InformATIonen

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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richtet sich nach dem Bebauungsplan „Waagrain Teil III, 
2. Änderung“. Es sind Befreiungen erforderlich.
Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für das Vorha-
ben aus.
1.3   Nutzungsänderung: Scheune in Brennerei, Flözlin-

gen, Bergstraße 23, Flst. 64 
Bei der planungsrechtlichen Beurteilung handelt es sich 
um ein Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich nach 
§ 34 BauGB. Es sind keine Befreiungen notwendig. Der 
Ortschaftsrat Flözlingen schlägt dem Gemeinderat vor, 
das Einvernehmen zu erteilen.
Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für das Vorha-
ben aus.
1.4  Bekanntgaben und Verschiedenes
Der Gemeinderat nahm die Bauanfragen 1.4.1 und 1.4.2 
zur Kenntnis.
1.4.1  Errichtung eines Gastanks, Herrenbühlstraße 18, 

Zimmern o.R., Flst. 1812/79
1.4.2  Neubau einer Lagerhalle mit Seminarräumen und 

Betriebsleiterwohnung, Albring, Zimmern o.R., Teil 
von Flst. 1812

2.  Beschluss über die Ausschreibung der Teil-Erschlie-
ßung im Baugebiet „Glaffenäcker“ in Flözlingen

Die Gemeinde Zimmern o.R. hat für 2021 die Erschlie-
ßung des Baugebietes Glaffenäcker, 2. Bauabschnitt in 
Flözlingen vorgesehen. Es erfolgt eine öffentliche Aus-
schreibung der Tief- und Straßenbauarbeiten über den 
Staatsanzeiger.
Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2021 einge-
stellt.
Das Ingenieurbüro Weisser & Kernl hat hierzu folgende 
Kostenberechnung erstellt:
Straßenbau:  157.600,00 €
Kanalisation: 127.700,00 €
Wasserversorgung: 44.100,00 €
Erschließungskosten gesamt:  329.400,00 €
Der Gemeinderat beauftragte einstimmig bei einer Ent-
haltung das Ingenieurbüro Weisser & Kernl mit der Aus-
schreibung des Baugebietes Glaffenäcker, 2. Bauabschnitt.

3.  Beschluss über die Ausschreibung der Erschließungs-
arbeiten Zimmern Ost Teil IV

Die Gemeinde Zimmern o.R. hat für 2021 die Erschlie-
ßung des Baugebietes Zimmern Ost, Teil IV vorgesehen. 
Es erfolgt eine öffentliche Ausschreibung der Tief- und 
Straßenbauarbeiten über den Staatsanzeiger. Die finanziel-
len Mittel sind im Haushaltsplan 2021 eingestellt.
Das Ingenieurbüro Weisser & Kernl hat hierzu folgende 
Kostenberechnung erstellt:
Straßenbau:  715.000,00 €
Kanalisation:  476.300,00 €
Wasserversorgung:  141.900,00 €
Erschließungskosten gesamt  1.333.200,00 €
Der Gemeinderat beauftragte einstimmig das Ingenieurbü-
ro Weisser & Kernl mit der Ausschreibung des Baugebie-
tes Zimmern Ost, Teil IV.

4.  Kindergartengebühren
Abrechnung während der Schließung
Pandemiebedingt sind die Kindertagesstätten seit Ende 
Dezember 2020 geschlossen. Das Land Baden-Württem-
berg hat eine Entschädigung in Höhe von 80 % für die 
ausgefallenen Elternbeiträge in Aussicht gestellt. 
Die Gemeindeverwaltung schlug daher vor, für die Schließ-
zeit ab Januar 2021 keine regulären Kindergartengebühren 
zu erheben und die Gebühren entsprechend der tatsächli-
chen Nutzung (Notbetreuung/Kitabesuch) in Rechnung zu 
stellen. Sollten die Einrichtungen ab 22.02.2021 wieder 
regulär öffnen, wird ab diesem Zeitpunkt auch wieder die 
reguläre Gebühr veranlagt. Die entsprechende Gebühr soll 
auf volle 10 € aufgerundet und Kleinstbeträge bis 10 € 
nicht erhoben werden
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Kin-
dergartengebühren für die Schließzeiten ab Januar 2021 
aufgrund der tatsächlich in Anspruch genommenen Leis-

tung (Stunden/Monat) in Rechnung gestellt werden. Die 
entsprechende Gebühr soll auf volle 10 € aufgerundet 
werden. Kleinstbeträge bis 10 € werden nicht erhoben.

5.  Unterstützungsbudget Schulen
Im Zuge des Digitalpakts erhielten die Schulträger mit 
dem Unterstützungsbudget die Möglichkeit entweder wei-
tere Digitalisierungsmaßnahmen oder erstmalig auch Hy-
gienemaßnahmen gefördert zu bekommen. Dafür stehen je 
Schule einmalig zur Verfügung:
Zimmern: 7.054 € und Stetten 3.969 €, gesamt: 11.023 €.
In Abstimmung mit den Schulleitungen wurden zunächst 
29 CO

2-Ampeln beschafft. 
Gesamtkosten: 3.712,22 €, davon 2.944,02 für Zimmern 
und 768,20 € für Stetten. Auf eine Ausstattung mit Lüftern 
wurde verzichtet, da erstmal die CO2-Ampeln getestet 
werden sollten. 
Die GWRS Zimmern möchte die weiteren Mittel lieber 
in digitale Ausstattung investieren. Seit dem Digitalpakt 
2019 hat sich die Grundschule Stetten immer an den 
Ausstattungsvorschlägen der Grund- und Werkrealschule 
orientiert. 
Die Grundschule Stetten möchte die Fördergelder für die 
Anschaffung von Lüftungsgeräten nutzen.  
Die Fachmeinungen zum Thema Lüftungsgeräte gehen 
auseinander. 
Eine klare Expertise von Seiten des Landes gibt es leider 
nicht. Die Entscheidung wird an die Schulträger abgege-
ben.
Aufgrund der verschiedener, vorliegender Informationen, 
Daten und Empfehlungen kam die Verwaltung zu nachfol-
gendem Beschluss:
•			Es	gibt	eine	unklare	Datenlage	über	Priorisierung,	an-

gebotene Gerätetypen und Techniken, Wirksamkeiten, 
kurz- und langfristige Ziele.

•			Es	 gibt	 keine	 neutrale	 detaillierte	 Handlungsempfeh-
lung, welche Geräte angeschafft werden sollen. Die 
Anschaffung günstiger oder ggf. falscher Geräte führt 
zu einem falschen Sicherheitsgefühl und erzeugt sogar 
ggf. andere (gesundheitliche) Nebenwirkungen. 

•			Nach	der	Informations-	und	Fördergrundlage	von	Bay-
ern scheinen wirklich gute Geräte mindestens ca. 
3.500 € zu kosten. Die Gesamtinvestition würde die 
Förderung (noch ca. 6.000 €) extrem überschreiten. 
Nachbargemeinden haben (günstigere) Lüftungsgerä-
te einer vor Ort ansässigen Firma für ca. 1.250 € je 
Stück angeschafft.

•			Bei	der	Entscheidung	 für	Luftreiniger	oder	Lüftungs-
geräte müssten nach Ansicht der Verwaltung insbe-
sondere auch Räumlichkeiten der Kindertagesstätten, 
aber ggf. auch weitere Büros (Schulsekretariat, Ganz-
tagesbetreuung, Büro allgemein)  mit solchen Geräten 
ausgestattetet werden.

•			Der	 Einsatz	 von	 Reinigungs-	 oder	 Lüftungsgeräten	
wäre in allen Fällen nur flankierend, er ersetzt das 
Lüften nicht, auch nicht die AHA-Regeln.

•			Während	 der	 kritischen	 und	 sehr	 kalten	 Wintertage	
waren Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, 
der Winter ist (fast) vorbei

Ein Mitglied des Gemeinderates äußerte den Widerspruch 
gegen die Beschlussfassung im digitalen Umlaufverfahren. 
Durch den eingelegten Widerspruch kam der Umlaufbe-
schluss nicht zustande. Der Tagesordnungspunkt wird in 
der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 02. März 2021 
erneut beraten und beschlossen.

6.  Bekanntgaben und Verschiedenes
6.1  Schulstatistik
Die Gemeinderäte nahmen die Schulstatistik 2020 für die 
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R. und die Grund-
schule Stetten zur Kenntnis. 
6.2   Ausfallhaftung der Gemeinde Zimmern o.R. zum 

31.12.2020
Der Gemeinderat wird jährlich über den aktuellen Stand 
der Ausfallhaftung im Rahmen der bestehenden Förder-
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darlehen für den Bau von Wohnhäusern an Privatper-
sonen zum 31.12.2020 bei der L-Bank-Staatsbank für 
Baden-Württemberg in Kenntnis gesetzt. Die Summe der 
bewilligten Darlehnsbeträge beläuft sich auf 1.927.297,81 
€ (Vj. 2.149.760,91 €). Die Restschuld der Darlehen be-
trägt 978.911,04 € (Vj. 1.155.395,52 €).
6.3   Genehmigung / Bestätigung der Gesetzmäßigkeit 

der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirt-
schaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung für 
das Haushaltsjahr 2021

Schreiben des Landratsamtes Rottweil vom 27.01.2021
Haushaltserlass 2021 Gemeinde und Eigenbetrieb
Der Gemeinderat nahm die Genehmigung und Bestäti-
gung der Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser-
versorgung für das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.
Lena Fischer, Schriftführerin

Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB des Zweckverband 
IN•KOM Südwest

Bezeichnung	Baumaßnahme:	IN•KOM	Zimmern	ob	Rott-
weil - Umsetzung der Grünordnung 5.BA
Ausführungsort: 78658 Zimmern ob Rottweil

Landschaftsbauarbeiten
Vergabenummer:   INKOM 01/2021 VS-421
Ausführungsbeginn: 20.09.2021, Ende: 30.11.2021
Kurzbeschreibung:   Wegebau-, Vegetations-, 
       Landschaftsbau- und Pflanzarbeiten
•	 Baumpflanzungen/-Pflege: ca. 98 Stk.
•	 Strauchpflanzungen/-Pflege: ca.730 Stk.
•	 Wiesenansaaten/-Pflege: ca.16.000 m²
•	 Bauzeit 20.09. bis 30.11.2021, Pflanzung Oktober 2021
•	 Fertigstellungspflege und 3-jährige Entwicklungspflege
Eröffnungstermin und Einreichefrist:
Montag 08.03.2021,  11:00 Uhr 
Einreichungs- und Vergabestelle:
Zweckverband	IN•KOM	Südwest
c/o Gemeinde Zimmern o.R.
Rathausstraße 2
78658 Zimmern ob Rottweil
Ort Angebotseröffnung:  Sitzungszimmer (Zimmer 18) im 

Rathaus Gemeinde Zimmern o.R.
Ablauf der Bindefrist:  06.04.2021
Nebenangebote und mehrere Hauptangebote sind NICHT 
zugelassen.
Kontaktstelle:
Verbandsverwaltung	Zweckverband	IN•KOM	Südwest
Herr Gutekunst
Tel. 0741/9291-27
E-Mail: heiko.gutekunst@zimmern-or.de
Download Ausschreibungsunterlagen unter www.inkom-
suedwest.de/aktuelles

Amtliche Bekanntmachung des Landratsamts 
Rottweil - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Saisonale Grüngutsammelstellen ab 1. März wieder 
geöffnet
Ab 1. März bis zum 15. November besteht für priva-
te Haushalte wieder die Möglichkeit, Grüngut an den 
saisonalen Sammelstellen anzuliefern. Die Liste mit den 
Standorten der Sammelstellen ist im Abfallkalender 2021 
angegeben. Dabei sind die Standorte identisch mit denen 
aus dem Jahr 2020.
Die Öffnungszeiten der Sammelstellen sind jeweils am 
Samstag von 13 - 16 Uhr. Die Sammelstelle `Rottweil 
beim Bauhof´ ist am Samstag von 13 – 15 Uhr geöffnet 
und die Sammelstelle ̀Rottweil-Neufra bei Fa. Econsteel´ 
am Samstag von 15.30 – 16.30 Uhr.
An den Sammelstellen in `Dunningen, Betriebsgelände 
ALBA´ und `Rottweil beim Bauhof´ sowie `Rottweil-Neufra 

bei Fa. Econsteel´ steht jeweils ein Pressmüllfahrzeug. 
Das angelieferte Grüngut wird dort direkt in das Fahrzeug 
verladen und zum Ende der Annahmezeit abtransportiert.
Für die Anlieferungen an den saisonalen Sammelstellen 
gelten die folgenden Vorgaben:
•	 Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten sind nicht 

erlaubt.
•	 Während der Öffnungszeiten ist eine Aufsichtsperson 

des beauftragten Entsorgungsunternehmens vor Ort. 
Den Anweisungen dieser Aufsichtsperson ist Folge zu 
leisten. 

•	 Die Anlieferung von holzigem Grüngut ist auf ca. 2 
cbm beschränkt. Zudem sollte eine Kantenlänge von 
1 m nicht überschritten werden.

Ganzjährig geöffnete Sammelstellen:
Zusätzlich zu den saisonalen Sammelstellen stehen zwei 
ganzjährig geöffnete Sammelstellen zur Verfügung. Diese 
Sammelstellen sind geöffnet Montag bis Freitag von 10 - 
12 Uhr und 14 -17 Uhr sowie  am Samstag von 10 -15 
Uhr. Die Sammelstellen befinden sich an den folgenden 
Standorten:
•	 Kreismülldeponie Oberndorf-Bochingen, Vogelloch.
•	 Sortieranlage ALBA, Zimmern ob Rottweil, Steigle 1
An diesen Sammelstellen können auch größere Mengen 
sowie gewerbliches Material angeliefert werden. Für ge-
werbliche Anlieferungen fällt eine Gebühr von 147 € pro 
Tonne an.

Kirchliche
Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinden
Seelsorgeeinheit
Zimmern o. R.
Stetten/Flözlingen
Horgen

Regelöffnungszeiten der Pfarrbüros:
in Zimmern: Di. - Do. von 14.30 bis 18 Uhr

Tel. 0741 31568
E-Mail: Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de 
Homepage: http://se-zimmern.drs.de/

in Horgen: Di. und Do. von 9 bis 10.30 Uhr
Tel. 0741 32207
E-Mail: StMartinus.Horgen@drs.de

Gedanken zum ersten Fastensonntag (Markus 1,12-15)
Der Evangeliumsabschnitt des ersten Fastensonntages 
führt uns jedes Jahr neu in die Wüste: „In jener Zeit trieb 
der Geist Jesus in die Wüste.“ (Mk 1,12) Die Wüste ist 
ein schutzloser Ort, ein Ort der Einsamkeit. Nichts lenkt 
ab, sondern das Wesentliche tritt in den Mittelpunkt. 
Das Evangelium des ersten Fastensonntages gibt damit 
die Richtung für die 40 Tage der Fastenzeit vor: das 
Wesentliche wieder in Blick nehmen. Die Wüste – als 
Symbol – konfrontiert uns mit unserer inneren Leere und 
mit unserer Einsamkeit. Wir begegnen unseren Grenzen, 
wir entdecken, dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind.
Der Evangelist erzählt: Jesus blieb vierzig Tage in der 
Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Wir 
sind den Versuchungen – wie Jesus – ausgesetzt, dem 
Verlangen nach Macht und Anerkennung. Fasten bedeutet 
von daher mehr als nur auf Süßigkeiten oder auf Alkohol 
zu verzichten. Das Evangelium lädt mich ein: Das We-
sentliche in den Blick zu nehmen.
Dazu erbitten wir eine gnadenvolle Zeit der Wüstenwan-
derung – an der Hand Jesu Christi – in diesen 40 Tagen 
der Fastenzeit.
Einen guten ersten Fastensonntag wünscht Ihnen
Josef Kreidler
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Samstag, 20. Februar Vorabend
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Verkauf von Fastenkalendern
Stetten:
18.30 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Sonntag, 21. Februar 1. Fastensonntag
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Verkauf von Fastenkalendern
Zimmern:
9.00 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Horgen:
10.15 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Montag, 22. Februar
Zimmern:
19.00 Sitzung KGR / Johannessaal, Arche
Dienstag, 23. Februar
Zimmern:
17.55 Rosenkranz
18.30 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
  Gedenken für:
  - Fritz Pilz
  - Edmund Mager und Angehörige
Mittwoch, 24. Februar
Stetten:
9.00 Rosenkranz
9.30 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
19.30 KGR-Haushaltssitzung / Digital
Freitag, 26. Februar
Zimmern:
9.30 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
18.30 Andacht in der Fastenzeit (W. Seitz)
Samstag, 27. Februar Vorabend
Caritas-Fastenopfer
Horgen:
18.30 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Sonntag, 28. Februar 2. Fastensonntag
Caritas-Fastenopfer
Zimmern:
10.15 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Stetten:
9.00 Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)

Liturgietexte
Erste Lesung Buch Genesis 9,8-15
Zweite Lesung 1. Brief des Petrus 3,18-22
Evangelium  Markus 1,12-15

Lektorendienst Stetten
Sa., 20.02.  Ulrike Heilmann-Rall

Für die Seelsorgeeinheit

Fastenkalender 2021
Die diesjährigen Fastenkalender werden im Anschluss an 
die Gottesdienste am 1. Fastensonntag zum Preis von 
2,50 € verkauft.
Wer möchte, kann sich auch im Pfarrbüro melden.

Hilfe die ankommt
Die Tafelladenkisten stehen am 
Wochenende vom 19. - 22. Febru-
ar in den Kirchen.

 Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank.
Angebot für Familien und Kinder zuhause
Verschiedene Projektpartner in unserer Diözese aus Seel-
sorgeeinheiten, Dekanaten und auf Diözesanebene haben 
sich zusammengetan und das „Fastenabenteuer mit Roxy 
und Gani“ für die Zeit bis Palmsonntag auf die Beine 
gestellt.
Unter www.wir-sind-da.online/fastenabenteuer sind Materi-
alien online zugänglich.
In der Fastenzeit stehen 6 Wochenprogramme zur Verfü-
gung. Es gibt jeweils sieben Anregungen für die Woche.
Fasnet und 1. Fastenwoche: Mit allen Sinnen (14.02. - 
20.02.) 

2. Fastenwoche:  Hören (21. - 27.02.) 
3. Fastenwoche:  Sehen (28.02. - 06.03.) 
4. Fastenwoche:  Fühlen (07. -13.03.) 
5. Fastenwoche:  Riechen (14. - 20.03.) 
6. Fastenwoche:  Schmecken (21.- 27.03.) 
Jede Woche stellt einen unserer Sinne in den Mittelpunkt. 
Denn in dieser besonderen Zeit im Jahr lohnt es sich, 
ganz aufmerksam zu sein für das, was uns das Leben 
schenkt. Und dabei können uns unsere Sinne helfen.
Für jede Woche haben wir dazu verschiedene Ideen vor-
bereitet. Da wir uns in der Fastenzeit befinden, gibt es für 
jeden Tag kurz und knapp „nur“ einen Tipp des Tages. 
Manchmal ist weniger einfach mehr.
Dabei steht in jeder Woche jeder Wochentag immer unter 
demselben Motto:
Sonntag – Geschichte von Roxy und Gani mit Spiri-Zeit 
und Elterntipp 
Montag –   Musik-Tipp 
Dienstag –   Outdoor-Tipp 
Mittwoch –   Mach-was-Tipp 
Donnerstag –  Kreativ-Tipp 
Freitag –   Fasten-Tipp 
Samstag –   Spiel-Tipp
Josef Kreidler / Petra Jauch
Zudem entsteht gerade das „Osterabenteuer mit Roxy 
und Gani“.
Dieses ist ab 15. März unter 
www.wir-sind-da.online/osterabenteuer online abrufbar.

Zimmern
Einladung zur Andacht in der Fastenzeit
Wir wollen uns an den Freitagen der Fastenzeit jeweils 
um 18.30 Uhr in der Kirche St. Konrad zu einer Andacht 
treffen.
Start ist am 26. Februar mit dem Thema: „Engel als 
Helfer auf dem Weg durch die Österliche Bußzeit“. Es 
werden Textpassagen aus dem Buch „50 Engel für das 
Jahr“ von Pater Anselm Grün OSB betrachtet. Begleitung 
durch Liedgesang mit Gitarre.
Herzliche Einladung.
W. Seitz

Einladung zur öffentlichen Haushaltssitzung  
des Kirchengemeinderat St. Konrad
am Montag, 22. Februar um 19 Uhr im Johannessaal,  
Arche
Tagesordnung:
1. Impuls
2. Protokoll der letzten Sitzungen
3. Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse
4. Genehmigung der Rechnungsergebnisse 2018/2019
5. Beratung Haushaltsplan 2021/2022
6. Kirchenpflegeangelegenheiten
7. Außenanlage der Kirche
8. Verschiedenes
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Stetten / Flözlingen

Einladung zur öffentlichen Haushaltssitzung des Kir-
chengemeinderats St. Leodegar
am Mittwoch, 24. Februar um 19.30 Uhr digital
Wenn Sie digital an der Sitzung teilnehmen möchten, 
melden Sie sich bitte bis Mittwoch 18 Uhr im Pfarrbüro, 
wir teilen Ihnen dann die Zugangsdaten mit.
Tagesordnung:
1. Impuls
2. Protokoll der letzten Sitzung
3. Genehmigung der Rechnungsergebnisse 2018/2019
4. Beratung Haushaltsplan 2021/2022
5. Verschiedenes
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Evang. Pfarramt
Flözlingen-Zimmern o.R.

Kontaktdaten
Pfarrerin Kristina Reichle, Tel. 074 03 / 910 44
Pfarrbüro: Waltraud King, Tel. 074 03 / 910 44
Glaffenäcker 17, 78658 Zimmern-Flözlingen
geöffnet: Mo. u. Mi.: 9.00 – 11.00 Uhr
E-Mail:  pfarramtfloezlingen@t-online.de
Homepage: http://www.gemeinde.floezlingen-zimmern.elk-
wue.de

Aufgrund der aktuellen Lage  
und der verschärften Corona-Maßnahmen 

finden während des Lockdowns  
keine Gottesdienste statt.

Auch die Gruppen und Kreise  
können sich in dieser Zeit nicht treffen.

Gedanken und Gebete zum Sonntag Invokavit 21.2.2021
Wochenspruch: Darum ist erschienen der Sohn Gottes, dass 
er die Werke des Teufels zerstöre.
(1. Joh. 3, 8b)
Psalm 130 – EG 751
Wochenlied 347 Ach bleib mit deiner Gnade

Predigt zu Johannes 13, 21-30
Gerade hatte er den Jüngern die Füße gewaschen und 
danach gesagt: „Wenn nun ich, euer Herr und Meister, 
euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen.“
Und dann zitiert er einen Psalmvers: „Wer mein Brot aß, 
tritt mich mit Füßen.“ Und spielt damit auf den Verrat 
durch Judas an, dem er wie den anderen gerade die 
Füße gewaschen hat. Danach sprach Jesus: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich 
verraten.“
Dieser Satz fällt nach der Fußwaschung, am Beginn des 
letzten gemeinsamen Abendessens vor Karfreitag. Und 
diese Eröffnung versaute die Stimmung, komplett. Und 
die Jünger sahen sich untereinander an. Mit Entsetzen in 
den Augen. „Da sahen sich die Jünger untereinander an,
und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es 
war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag 
an der Brust Jesu, den hatte er lieb. Dem winkte Simon 
Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er 
redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte 
ihn: Herr, wer ist´s? Jesus antwortete: Der ist´s, dem ich 
den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bis-
sen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des 
Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in 
ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 
Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, sprä-
che Jesus zu ihm:
„Kauf, was wir zum Fest nötig haben oder dass er den 
Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genom-
men hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht.“ 
NACHT. Verrat geschieht meistens im Dunklen, im Ge-
heimen. Und spielt sich in Grauzonen ab. Judas, schon 
der Name.
Standesämter lehnen den Vornamen Judas ab. Er sei 
„herabwürdigend“. Der Name Judas steht für Verrat und 
Treulosigkeit, für Habgier und Verlogenheit... Vielleicht 
war´s aber auch anders.
Und Judas war gerade kein Verräter, wie er im Buche 
steht: gefühlskalt, verschlagen und verlogen.
Vielleicht hätte er von sich selbst gesagt: „Ich habe ihn 
von ganzem Herzen geliebt und an ihn geglaubt.“
Denn dieser Christus Jesus war ein Liebender und kein 
eifersüchtiger, rächender Gott, ein verzeihender und keiner, 
der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und 
vierte Glied an den Kindern. Dieser Christus Jesus rückte 
bei Judas an die Stelle Gottes. Und er glaubte, der Tod 
könne ihm nichts anhaben. Judas wollte das Wunder der 

Königsherrschaft Jesu erzwingen, beschleunigen.
Der Tod kann dem Messias nichts anhaben, glaubte Ju-
das. Das lässt uns Judas besser verstehen.
Verrat an dem Menschen, der ein Liebender war und ein 
Verzeihender, ein Heiler und einer, der die Armen selig-
pries, aber kein politischer Messias. Das Reich der Him-
mel lässt sich nicht herbeizwingen, es kommt, kommt von 
ganz woanders her. Und manchmal ist es längst mitten 
unter uns, wo zwei oder drei … Man kann es auch nicht 
mit Gewalt erstürmen. So würde genau das zerstört, was 
erhofft und verheißen wurde: ein gewaltfreies Miteinander. 
Judas war ein Verräter.
Spannender wäre es, dem Judas in sich selbst zu be-
gegnen. Das führte zu Selbstkritik und nicht zur Verteu-
felung anderer. Dies erinnerte Christenmenschen daran, 
„dass man selbst versucht ist zu verraten, dass man es 
manchmal tut: Man verrät Menschen, die einem nah sind 
und Ideale, die einem am Herzen liegen; für weniger als 
dreißig Silberlinge, sogar aus gutem Willen.
Judas hat seine Tat bereut, er hat den Judaslohn zurück-
gegeben. Und ein Bekenntnis abgelegt: „Unschuldiges 
Blut“ habe er vergossen. Judas kannte seinen Herrn Je-
sus. Und liebte ihn.
Deshalb eignete er sich hervorragend als küssender Ver-
räter. Christus trägt alle verlorenen Schafe auf seinen 
Schultern, den Judas und uns. Er kennt die Seinen, er 
kennt Verrat, Schmach, Hohn und Spott. Und er kennt 
uns. Und trägt uns.

Fürbitten
Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, künstlich und 
fein hast du uns bereitet,
Gesundheit uns verliehen und uns freundlich geleitet. So 
beten wir heute alle, die Schuld auf sich geladen haben, 
die andere Menschen betrogen, verraten oder verletzt 
haben.
„Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen
in uns reichlich vermehr.“
Jesus Christus, du bist Weg, Wahrheit und Leben. So 
beten wir heute für alle, die krank sind,
und für alle, die andere pflegen, für Flüchtlinge und Hun-
gernde, für Mühselige und Beladene.
„Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen
in uns reichlich vermehr.“
Heiliger Geist, ein neues Herz und einen neuen Geist 
schenkst du uns. So beten wir heute für alle, die geliebt 
werden, und für alle, die sich nach Liebe sehnen, für 
alle, die sich schämen, auf der Welt zu sein, und für alle, 
die wertschätzend mit anderen umgehen. „Ach bleib mit 
deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein Gnad und 
alls Vermögen in uns reichlich vermehr.“
Ach bleib mit deiner Gnade, Gott, bei den andern und 
bei uns selbst.
Vater unser…
Ihre Pfarrerin Kristina Reichle 

Freie Evangelische
Gemeinde Rottweil

Gottesdienst am 21. Februar
Sonntag, 21.02.
10 Uhr: Beziehungen in der Familie
Im Februar finden die Gottesdienste in unserem Got-
tesdienstraum statt. Um die Infektionsschutzregeln ein-
zuhalten, können wir nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Personen im Gottesdienst zulassen. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie, sich zum Gottesdienst unter der E-Mail 
heinz-walter.ramoeller@t-online.de anzumelden. Ferner bit-
ten wir alle Gottesdíenstbesucher, eine FFP2- oder eine 
OP-Atemschutzmaske anzulegen. Der Präsensgottesdienst 
wird zusätzlich als Video-Konferenz übertragen. Die Zu-
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gangsdaten können Sie unter der E-Mail heinz-walter.
ramoeller@t-online.de erfragen. Wir senden Ihnen die Zu-
gangsdaten sehr gerne zu.
Während des Lockdowns finden keine weiteren Veranstal-
tungen im Gemeindezentrum, Heerstraße 55 e (Gewerbe-
park Moker), Rottweil, statt. Mehr Infos erhalten Sie bei 
Pastor Heinz-Walter Ramöller, Tel.: 07420/910158 bzw. 
heinz-walter.ramoeller@t-online.de.
Ferner bietet unser Pastor vertrauliche Gespräche zu den 
Themen Trauer-, Lebens- und Krisenbewältiung an. Sie 
sind mit Ihren Anliegen willkommen. Unser Pastor unter-
stützt Sie gerne. Sie dürfen auch gern anonym anrufen. 
Mehr Infos dazu auf der Homepage: www.rottweil.feg.de

Vereinsmitteilungen

Kolpingsfamilie
Zimmern o.R.

Verschiebung von Veranstaltungen
Aufgrund der bestehenden Einschränkungen müssen wir 
die im Jahresprogramm ausgedruckten Veranstaltungen: 
Mitgliederversammlung am Samstag, 27. Februar und vor-
sorglich auch das „Religiöse Wochenende“, vorgesehen 
am Sa./So., 17./18. April, auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben. Ob wir die auf Sonntag, 21. März geplante 
Kreuzwegmeditation durchführen können, ist noch unklar. 
Dazu wird noch rechtzeitig informiert werden.

Narrenzunft Zimmern o.R.

‚s goht dagega
Trotz wunderbarem Narrenwetter war es in diesem Jahr 
fast unheimlich still im Ort. Keine Narren stellten sich zum 
Narrensprung auf, kein Narrenmarsch erklang in den Stra-
ßen und Juzgen war auch kaum zu hören. Bajasse und 
Federahannes pinselten nicht um unsere Nasen, Gutsle 
flogen nicht durch die Luft und so manches Narrenstück-
le blieb unerzählt. Für jeden, der die Fasnet liebt, waren 
das recht trostlose Tage. Wir selbst konnten von unserem 
jährlichen Programm nur die übliche Flasche Wein an 
die älteren Mitbürger*innen übergeben und das auch nur 
kontaktlos.
Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Videos zum Ab-
stauben und zum Bürgerball sowie dem Livestream am 
Fasnetsonntag eine kleine Freude bereiten konnten. Und 
natürlich auch, dass das alles eine Ausnahme bleiben 
wird. Jedenfalls sagen wir Danke für die positive Reso-
nanz dazu. Der Livestrem war mit ca. 150 Haushalten 
auch super besucht. So viel närrisches Publikum hätte in 
die „Sonne“ nicht reingepasst. Vielen Dank auch an alle, 
die während des Livestreams einen Blick in ihr fasnetli-
ches Wohnzimmer gestattet haben.
Wir freuen uns sehr über die vielen Narrenkarten, die wir 
verkaufen konnten. Die Schule Zimmern und die Nach-
sorgeklink Tanneim werden jeweils einen Teil des Erlöses 
erhalten. Narrenkarten und damit eine Mitgliedschaft bei 
unserer Zunft können weiterhin erworben werden. Auch in 
unsere Unterstützung fliest der Erlös noch ein. 
Es gibt sie bei allen Ausschussmitgliedern und bei der 
Kreissparkasse Zimmern. Sie können die Narrenkarte 
auch bei uns bestellen und wir bringen Sie Ihnen nach 
Hause. Das geht ganz einfach: Überweisen Sie den Mit-
gliedsbeitrag von 10 € je Erwachsenen bzw. 5 € je Kind 
unter 18 Jahre (wer möchte, gerne auch mehr) auf unser 
Konto. Geben Sie den/die Namen und Ihre Straße mit 
Hausnummer an. Sie erhalten dann die Narrenkarten samt 

Bändel in Ihren Briefkasten. Das Konto der Narrenzunft 
Zimmern ist bei der Kreissparkasse Rottweil, IBAN DE24 
6425 0040 0000 0080 95.
Nicht wie die Lene aus Glückseligkeit haben wir eine 
Träne verdrückt, sondern eher aus Wehmut. Und gerade 
deshalb freuen wir uns jetzt schon auf nächstes Jahr, 
wenn wir dann wieder aus voller Brust singen können: „...
heut wie vor altem, so wird‘s gehalten...“. HuHuHu.
Christoph Leichtle, Zunftschreiber

Nachrichten
anderer Behörden

Beratungsstelle des Landratsamtes  
ist weiterhin erreichbar
Beratung über Hilfsmittel und Wohnen im Alter 
Die Beratungsstelle Alter & Technik informiert ältere Men-
schen, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen aus dem 
gesamten Landkreis kostenlos und unverbindlich über 
technische Hilfen, nützliche Alltagshelfer und berät sie in 
allen Fragen rund um altersgerechtes Wohnen. Es ist uns 
ein großes Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern durch 
gezielte Beratung zu ermöglichen, möglichst lange in ihrer 
Wohnung oder ihrem Haus bleiben und ihren Alltag meis-
tern zu können. Denn zu Hause im vertrauten Umfeld zu 
wohnen, bedeutet auch Lebensqualität. Im individuellen 
Gespräch werden die verfügbaren Unterstützungsmöglich-
keiten und Lösungswege gemeinsam besprochen.
Viele Fragen können telefonisch beantwortet werden. Die 
persönlichen Gespräche sowie Hausbesuche sind leider 
nur bedingt und auf vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich.
Sie erreichen die Beratungsstelle unter folgender Telefon-
nummer / E-Mail-Adressen:
Beratungsstelle Alter & Technik
Carmen Kopf
Telefon 0741/244-8161
E-Mail: Carmen.Kopf@Landkreis-Rottweil.de

Das Finanzamt informiert:  
ELSTER-Leitfaden für Vereine
Gemeinnützige, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienende Vereine müssen gegenüber dem Finanzamt 
regelmäßig nachweisen, dass der Verein ausschließlich 
und unmittelbar seinen gemeinnützigen Satzungszweck 
fördert. Dies erfolgt zumeist alle drei Jahre durch die 
Abgabe einer Körperschaftsteuererklärung. Diese Körper-
schaftsteuererklärung ist nach den gesetzlichen Vorgaben 
auf elektronischem Weg an das Finanzamt zu übermitteln.
Für die elektronische Übermittlung steht das ElsterOnline-
Portal „Mein ELSTER“ unter www.elster.de zur Verfügung. 
Durch dieses Portal kann die Steuererklärung für gemein-
nützige Vereine kostenlos und ohne Zusatzprogramme 
erstellt sowie an das Finanzamt übermittelt werden.
Die Finanzverwaltung hat hierzu einen Leitfaden erstellt, 
der eine Hilfestellung von der Registrierung bis zur Ab-
gabe der Körperschaftsteuererklärung bietet. Diesen Leit-
faden können die Vereine beim Finanzamt Rottweil an-
fordern. Bitte wenden Sie sich hierzu mit Angabe der 
Steuernummer an Ihren Vereinsbeauftragten. Das Kontakt-
formular zur Anforderung finden Sie auf der Internetseite 
des Finanzamts Rottweil.
Darüber hinaus gibt es vom Ministerium für Finanzen Ba-
den-Württemberg eine Broschüre für gemeinnützige Verei-
ne („Steuertipps für Vereine“), die Sie auf der Internetseite 
des Finanzministeriums herunterladen können.
Das Kontaktformular (https://Kontakt.fv-bwl.de)  steht Ih-
nen auf der Internetseite Ihres Finanzamts zur Verfügung.
Die Internetseite des Finanzamtes Rottweil lautet: https://
finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_rottweil



10 Nummer 7
Freitag, 19. Februar 2021

Nachrichten 
des Landwirtschaftsamts Rottweil
Social Media zielgerichtet nutzen 
Ein Online-Seminar zum Thema „Social Media zielgerich-
tet nutzen - „Direktvermarkter online“ bietet das Land-
wirtschaftsamt Rottweil am Dienstag, 16. März ab 14 
Uhr. Anmeldung ist erforderlich bis 10. März beim Land-
wirtschaftsamt Rottweil unter: Tel. 0741 / 244 701 oder 
E-Mail: landwirtschaftsamt@lrarw.de. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Zur Teilnahme ist ein Computer, Laptop oder 
Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher/
Kopfhörer notwendig.
Referentin Carolin Nuscheler ist Inhaberin der Agentur 
„Resi“, die professionelle Werbe-Unterstützung für Land-
wirte und Direktvermarkter anbietet. Die Marketing-Exper-
tin stammt selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
und weiß, welche Hebel für die erfolgreiche Vermarktung 
von hofeigenen Erzeugnissen betätigt werden müssen.
Social Media bietet viele kostenfreie Möglichkeiten, die 
Menschen in der Region mit Info und Angeboten zu 
erreichen. Geschenkt bekommt man auf den einschlägi-
gen Plattformen dennoch wenig. Wie bei jeder Art von 
Werbung ist gezieltes Vorgehen das A und O, um keine 
Zeit und Mühe und damit bares Geld zu vergeuden. Im 
Seminar erfahren Sie, welche Vorarbeit empfehlenswert ist 
und welche Kanäle überhaupt sinnvoll sind. Die Referentin 
zeigt außerdem, welche Inhalte und welche Ansprache 
Sie dabei unterstützt, Ihre Produkte erfolgreich zu ver-
markten. Und schließlich geht es darum, wie sich Social 
Media in Ihr Gesamt-Marketing-Konzept einfügt. 
Social-Media-Kanäle haben die Gesellschaft durchdrun-
gen, die User sind täglich in sozialen Netzwerken aktiv. 
Die enorme Reichweite macht soziale Netzwerke auch für 
Direktvermarkter interessant, um etwa neue Zielgruppen 
zu erschließen oder Kunden zu binden. Zudem bietet ein 
etablierter Kanal die Möglichkeit, das Image des Betriebs 
und der erzeugten Lebensmittel zu steigern oder gezielt 
auf besondere Aktionen wie z.B. Hoffeste hinzuweisen. 
Und nicht zuletzt erlauben soziale Medien auch den Di-
alog mit dem Kundenstamm. Austausch und Feedback 
helfen Betrieben dabei, ihre Produkte und Lieferwege 
optimal an die Kundenwünsche anzupassen. Wie Sie So-
cial Media zielgerichtet für Ihre Direktvermarktung nutzen 
können, erfahren Sie beim Seminar mit Carolin Nuscheler 
am 16. März.

Eschachschule Dunningen
Herzliche Einladung für Eltern und Schüler/-innen der 4. 
Grundschulklassen
Die Eschachschule Dunningen öffnet ihre (Online-)Portale 
zum Informations- und Schnuppernachmittag:
•	 Wann: Mittwoch, 24.02.2021
•	 Zeit:  14:30 Uhr
•	 Wie:  Einloggen unter
   https://t1p.de/EschachschuleVorstellung 
•	 Oder:  Einloggen über die Homepage unter

www.eschachschule.de (dort ist auch 
eine Anleitung zum Einloggen über 
Cisco-Webex zu fi nden!)

Im ersten Teil geben unsere Kolleginnen und Kollegen 
einen Einblick in unser Schulleben, in unser Schulgelände 
und in das Lernen und Arbeiten an der Eschachschule.
Im Anschluss daran erläutern wir interessierten Eltern die 
Besonderheiten der Schulart Gemeinschaftsschule allge-
mein und der Eschachschule im Besonderen.
Gerade angesichts der großen Verunsicherung im Bil-
dungsbereich sind wir der festen Überzeugung, dass die 
Schulart Gemeinschaftsschule beste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Schullaufbahn bietet.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Buchweizentorte mit preiselbeerfüllung
Das Buchweizenmehl verleiht der Torte einen nussigen Ge-
schmack. Der geriebene Apfel macht sie leicht, locker und total 
saftig. Und die Schicht aus Wild-Preiselbeeren sorgt für eine säu-
erliche, fruchtige Note. Total lecker!
Zubereitungszeit: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück: Kcal: 631, KJ: 2628, E: 7 g, F: 40 g, KH: 51 g;
Rezeptautor/Rezeptautorin: Gesa Kohlenbach, Michaela Litterst 
(Zuschauerin)
Zutaten
• 6 Eier (Größe M)
• 1 Prise Salz
• 200 g Zucker
• 200 g Butter, weich
• 1 Msp. Bio-Zitronenabrieb
• 175 g Buchweizenmehl
• 30 g Speisestärke
• 1 Pck. Backpulver
• 125 g Haselnüsse, gemahlen
• 1 Apfel, gerieben
• 200 g Wild-Preiselbeeren
für die Glasur:
• 400 g Nougat
• 70 g Kokosfett
• 2 EL Haselnüsse, grob gehackt

Zubereitung
1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine 

Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier auslegen, fetten und 
bemehlen.

2. Für die Buchweizentorte die Eier trennen. Das Eiweiß mit dem 
Salz und 100 g Zucker steif schlagen und zur Seite stellen.

3. In einer zweiten Schüssel die weiche Butter mit dem restli-
chen Zucker (100 g) und dem Bio-Zitronenabrieb schaumig 
schlagen. Die Eigelbe nach und nach dazugeben.

4. Buchweizenmehl, Maisstärke, Backpulver, gemahlene Hasel-
nüsse und den geriebenen Apfel zur Butter-Eigelb-Masse ge-
ben und verrühren. Ein Drittel des Eischnees kräftig unterhe-
ben, dann die restlichen zwei Drittel vorsichtig unterheben.

5. Teig in die vorbereitete Springform füllen und für ca. 40 Minu-
ten im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene backen. 
Nach dem Backen den Kuchen auf einem Kuchengitter aus-
kühlen lassen.

6. Den ausgekühlten Kuchen in der Mitte einmal horizontal 
durchschneiden. Die untere Hälfte mit den Wild-Preiselbee-
ren füllen und den Deckel des Kuchens wieder darauf setzen.

7. Für die Glasur das Nougat und das Kokosfett in einer Schüssel 
über dem Wasserbad schmelzen und verrühren. Den Kuchen 
auf ein Kuchengitter stellen und ein Backpapier unterlegen. 
Die Nougatglasur langsam über die Buchweizentorte gießen 
und mit den gehackten Haselnüssen dekorieren.

unser Tipp: Die aufgefangene Glasur kann auch als leckerer Brot-
aufstrich wieder verwendet werden. Zur Torte passt auch gut ein 
Klecks Schlagsahne.
Quelle: Kaff ee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

ABSTAND 
HALTEN

Foto: Pekic/E+/Getty Images Plus


